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Satzung mit Präambel November 2022

Gemeinde Suderburg

2. Änderung des Bebauungsplanes Suderburg
,,Baugebiet westlich der Bahnhofstraße I mit örtlicher Bauvorschrift"

Präambel

Aufgrund des S1Abs. 3 und der§§ 1 O und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung vom 03. November 2017 und der§§ 1 O und 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Suderburg diese 2.
Änderung des Bebauungsplanes, bestehend aus dem nachstehenden Satzungstext
nebst Begründung, in seiner Sitzung am 24.11.2022 als Satzung beschlossen.

§1
Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung entspricht dem räumlichen Geltungsbereich der
1. Änderung des rechtkräftigen Bebauungsplanes Suderburg ,,Baugebiet westlich der
Bahnhofstraße I mit örtlicher Bauvorschrift".

§2
Änderung der Art der baulichen Nutzung

Die bisher zulässige Art der baulichen Nutzung wird vom einem Mischgebiet in ein
Allgemeines Wohngebiet geändert.

I. Zeichnerische Festsetzungen

) Das Planzeichen wird gemäß der Anlage der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom
04.05.2017 von 1.2.2, Ml, Braun mittel auf 1.1.3, WA, Rot mittel geändert.

11. Planzeichenerklärung

Das Planzeichen wird gemäß der Anlage der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom
04.05.2017 von 1.2.2, Ml, Braun mittel auf 1.1.3, WA, Rot mittel geändert.

Ill. Textliche Festsetzungen

Die betroffenen Textlichen Festsetzungen erhalten folgende Fassung:

Nummer 1
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind gemäß S 1 Abs. 6 BauNVO die
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 nicht zulässig.



Nummer 2, Satz 1
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes darf die Firsthöhe als lotrecht ermitteltes
Maß zwischen dem obersten Firstpunkt und dem Bezugspunkt max. 10,0 m
betragen.

Nummer 5
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind für jede geschaffene Wohneinheit
mindestens zwei PKW-Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücksflächen zu
schaffen.

Suderburg, den 24.11.2022

up.lave
Der Gemeindedirektor



VERFAHRENSVERMERKE

PLANVERFASSER
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet vom Fachbereich
Bau, Umwelt und Wirtschaft der Gemeinde Suderburg, Bahnhofstraße 54, 29556
Suderburg.

Suderburg, den 24.11.2022 1.

)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sitzung am
02.05.2022 die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 18.05.2022 ortsüblich
bekannt gemacht worden.

Suderburg, den 24.11.2022

)

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Suderburg hat in seiner Sitzung am
02.05.2022 dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes nebst Begründung
mit Anlagen zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
beschlossen.
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.05.2022 ortsüblich bekannt
gemacht.
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes und die Begründung haben vom
31.05.2022 bis einschließlich 04.07.2022 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.

Suderburg, den 24.11.2022
).2Lv
Der Bürgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS
Der Rat der Gemeinde Suderburg hat die 2. Änderung des Bebauungsplanes nach
Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
24.11.2022 als Satzung gemäß $ 10 BauGB nebst Begründung und Anlagen
beschlossen.

Suderburg, den 24.11.2022

Der Bürgermeister



INKRAFTTRETEN
Der./4f.schluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß§ 10 Abs. 3 BauGB
am ·..{0{im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen Nr_ bekannt gemacht
worden. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes ist damit am /s41.02in Kraft
getreten.

sudertoro. den/0.,202/

Der Bürgermeister

BEACHTLICHE VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 2. Anderung des Bebauungsplanes
ist eine nach § 214 BauGB beachtliche Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften oder von Vorschriften über das Verhältnis der 2. Anderung des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie ein nach § 214 Abs. 3
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorganges beim Zustandekommen der
2. Änderung des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Suderburg, den _._.__

Der Bürgermeister
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GEMEINDE SUDERBURG

„Baugebiet westlich der Bahnhofstraße I" mit örtlicher
Bauvorschrift, 2. Anderung

Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB

Begründung

Stand: 24.11.2022

ausgearbeitet vom
Fachbereich Bau, Umwelt und Wirtschaft
Gemeinde Suderburg
Bahnhofstraße 54
29556 Suderburg
Telefon: 05826/9800
Telefax: 05826/98079
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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANÄNDERUNG

Am 14.05.2021 wurde die 1. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlicher
Bauvorschrift rechtskräftig.

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift sieht dabei im
Rahmen der Innenverdichtung ein Mischgebiet vor.

Der Eigentümer hat mit Mail vom 30.11.2021 bei der Gemeinde Suderburg den
Antrag gestellt, dass die Art der baulichen Nutzung von einem Mischgebiet in ein
Allgemeines Wohngebiet geändert werden möge. Er begründet dieses mit der
besonderen Lage der Corona-Pandemie. Ihm gelingt es nicht, eine geeignete
Nichtwohnnutzung für die erforderliche Nutzungsmischung in einem Mischgebiet zu
finden. Er kann daher sein Vorhaben entweder nicht durchführen oder würde Häuser
für gemischte Nutzungen bauen, aber nur die Wohnnutzung ausbauen und im
Erdgeschoss die Nichtwohnnutzung leer stehen lassen müssen. Beides ist nicht im
Sinne der Gemeinde Suderburg. Vielmehr würde er gerne 3 Mehrfamilienhäuser mit
18 Wohnungen bauen. Diese werden im Grundzentrum Suderburg auch dringend
benötigt. Insofern stimmen die planerischen Vorstellungen zwischen dem
Eigentümer und der Gemeinde Suderburg überein.

Dafür ist es erforderlich, dass eine Änderung der Art der baulichen Nutzung von
einem Mischgebiet in ein Allgemeines Wohngebiet vorgenommen wird. Dieses
betrifft auch die mit dem Mischgebiet gekoppelten Textlichen Festsetzungen. AIie
übrigen Festsetzungen bleiben von dieser Änderung unberührt. Daher ist auch eine
Änderung in Textform ohne eine Planzeichnung vorgesehen. Für die Berichtigung
des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Suderburg wird für die 6.
Berichtigung ein Plan als Anlage zur Begründung beigefügt.

2. VERFAHREN

Die 2. Änderung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch
(BauGB) in Verbindung mit § 13 BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung
durchgeführt.

Mit dem am 01.01.2007 in Kraft getretenen § 13a BauGB (Bebauungspläne der
Innenentwicklung) werden die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der
Innenentwicklung verfahrensrechtlich erleichtert bzw. vereinfacht. Im vorliegenden
Fall handelt es sich um die Nachverdichtung einer Fläche, die innerhalb der
geschlossenen Ortslage liegt und die allseits eine Umbauung aufweist. Da der
vorliegende Bebauungsplan im gesamten Umfang planungsrechtlich dem
Innenbereich zuzurechnen ist, ist eine wesentliche Voraussetzung des § 13a BauGB
erfüllt.

Zudem weist er mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl und der zur Verfügung
stehenden Bruttobaulandfläche ein weiteres wichtiges Kriterium gem. § 13a BauGB
auf, das zu einer Vereinfachung des Verfahrens beiträgt. Der Bebauungsplan
umfasst gem. § 19 Abs. 2 BauNVO eine maximal überbaubare Grundfläche (vgl.
Kapitel 5) von insgesamt 1.603 m2 (4.007 m2 (Mischgebiet) x 0,4 (max. GRZ); wobei



die Überschreitungsmöglichkeiten gem. § 19 Abs. 4 BauNVO unberücksichtigt
bleiben. Diese beträgt damit deutlich weniger als der in § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB
angeführte Grenzwert von 20.000 m2 Grundfläche.

Auch liegen gem. § 13a BauGB keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in
S 1Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter vor: Das Vorhaben
unterliegt keiner Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung; zudem wird hier kein
Natura 2000-Gebiet nach dem Bundesnaturschutzrecht beeinträchtigt. In näherer
Umgebung bestehen keine entsprechenden Schutzgüter. Aus dem großen Abstand,
der bisherigen und der geplanten Nutzung sowie der (eingeschlossenen) Lage und
(geringen) Größe des Plangebietes lassen sich keine Anhaltspunkte zur
Beeinträchtigung entsprechender Schutzgebiete ableiten. Weiterhin ergeben sich
durch das Plangebiet keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der
Auswirkungen von schweren Unfällen nach§ 50 Satz 1 BImSchG.
Im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen sind gem. $ 1a Abs. 2 BauGB sowie §§
13 ff BNatSchG Eingriffe soweit möglich zu vermeiden bzw. zu minimieren. Bei nicht
vermeidbaren, erheblichen Beeinträchtigungen durch den Eingriff ist ein
entsprechender Ausgleich oder Ersatz zu erbringen oder, soweit dies nicht möglich
ist, ein Ersatz durch Geld zu leisten. Hierfür ist nach S11 BNatSchG im
Grünordnungsplan auf den Zustand von Natur und Landschaft einzugehen und die
Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes darzustellen. Die grünordnerischen
Belange sind nach § 1 a Abs. 3 und § 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum
Ausgleich zu regeln.

Die geplante Änderung der Art der baulichen Nutzung im Baugebiet stellt keine
Veränderung von Gestalt und Nutzung der Grundfläche gem. § 13 BNatSchG zur
rechtskräftigen 1. Änderung und somit keinen zusätzlichen Eingriff in Natur und
Landschaft dar.

Da der vorliegende Bebauungsplan die Kriterien für ein beschleunigtes Verfahren
gem. § 13a BauGB erfüllt, gelten nach § 13a Abs. 2 BauGB auch die
Erleichterungen des vereinfachten Verfahrens gem. § 13 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1
BauGB, die teilweise genutzt werden:

• Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB wird
verzichtet.

• Auf die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der
Nachbargemeinden gem.§ 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet.

• Gem. § 13 Abs. 3 wird außerdem von der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4
BauGB, vom Umweltbericht gem. § 2a BauGB und von der Angabe in der
öffentlichen Bekanntmachung zur Planauslage gem. § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,
abgesehen. Zudem findet die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung keine



Anwendung; die Eingriffe gelten in diesem Fall nach $ 1a Abs. 3 Satz 2
BauGB als bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

3. RAHMENBEDINGUNGEN

)

3.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung ist identisch mit dem räumlichen
Geltungsbereich der 1. Änderung. Der ursprüngliche Bebauungsplan wird davon
nicht berührt. Er liegt in zentraler Lage Suderburgs westlich der Bahnhofstraße
zwischen dem Tannrähmsweg und dem Tannrähmsring. Es handelt sich dabei um
das Flurstück 171 /1, Flur 7, Gemarkung Suderburg. Eine entsprechende
Übersichtskarte mit Nutzungsbeispiel wird dieser Begründung als Anlage beigefügt.

3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes wurde die 5. Berichtigung des
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Suderburg durchgeführt Diese sieht als
Art der baulichen Nutzung ebenfalls ein Mischgebiet vor. Insofern ist mit diesem
Verfahren gemäß § 13 a Absatz 2 Nummer 2 BauGB eine weitere Berichtigung des
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Suderburg im Rahmen der 6.
Berichtigung vorzunehmen.

3.3 Derzeitige Situation

Seit der 1. Änderung des Bebauungsplanes hat sich im Plangebiet keine bauliche
Veränderung ergeben, da das Nutzungskonzept des Eigentümers nicht umsetzbar
ist.

4. PLANÄNDERUNG

) 4.1 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird aufgrund der Ausführungen zu 1. von einem
Mischgebiet (Ml) gem. § 6 BauNVO) in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gem.§ 4
BauNVO geändert.

I. Zeichnerische Festsetzungen

Das Planzeichen wird auf der Grundlage der Anlage der Planzeichenverordnung
(PlanZV) vom 04.05.2017 von 1.2.2, Ml, Braun mittel auf 1.1.3, WA, Rot mittel
geändert.

11. Planzeichenerklärung

Gleiches zu a) gilt für die Planzeichenerklärung.



Ill. Textliche Festsetzungen

Bei den betroffenen Textlichen Festsetzungen wird die Art der baulichen Nutzung
inklusive der Rechtsgrundlagen angepasst. Die betroffenen Textlichen
Festsetzungen erhalten folgende Fassung:

Nummer 1
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind gemäß S 1 Abs. 6 BauNVO die
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gem.§ 4 Abs. 3 Nm. 4 und 5 nicht zulässig.

Nummer 2, Satz 1
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes darf die Firsthöhe als lotrecht ermitteltes
Maß zwischen dem obersten Firstpunkt und dem Bezugspunkt max. 10,0 m
betragen.

Nummer 5
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind für jede geschaffene Wohneinheit
mindestens zwei PKW-Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücksflächen zu
schaffen.

5. EINGRIFFS-/AUSGLEICHSBILANZIERUNG

In der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ergibt sich durch die Änderung der Art
der baulichen Nutzung keine Auswirkung auf die vorgenommene Bilanzierung.
Weitere Eingriffs- oder Ausgleichsmaßnahmen sind daher nicht erforderlich.

Suderburg, den 24.11.2022

Der Gemeindedirektor
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Anlage Z
Landkreis Uelzen
Samtgemeinde Suderburg

6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der
Samtgemeinde Suderburg gemäß § 13a BauGB
Plangebiet: Bebauungsplan Suderburg Baugebiet westlich der Bahnhofstraße I - 2. Änderung
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Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der
6. Berichtigung des Flächennutzungsplanes M1·2.500


